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(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zur Detektion von Le-
ckagen eines Temperiersystems eines elektrochemischen
Energiewandlers, wobei das Temperiersystem ein zirkulie-
rendes Temperiermittel aufweist, wobei der elektrochemi-
sche Energiewandler ein Gehäuse aufweist, das wenigstens
den elektrochemischen Energiewandler räumlich umfasst,
wobei
– das Temperiermittel einen Analyten (5) beinhaltet, wobei
der Analyt (5) eine chemische Substanz ist, die einen pas-
senden Fluoreszenzfarbstoff auslöschen kann,
– ein Trägermaterial (3) innerhalb des Gehäuses angeord-
net ist, wobei auf dem Trägermaterial (3) der passende Fluo-
reszenzfarbstoff wenigstens auf wenigstens einem Mess-
bereich (4) aufgebracht ist, wobei der Fluoreszenzfarbstoff
durch den Analyten (5) ausgelöscht werden kann,
– die Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eine Strah-
lungsquelle (1) zur Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes auf
dem wenigstens einen Messbereich (4) während einer Mes-
sung, einen Sensor (7) zur Erfassung einer von dem wenigs-
tens einen Messbereich (4) emittierten Fluoreszenzstrah-
lung (6, 8) während der Messung und eine Detektionsein-
heit zum Auslösen der Messung, zum Auswerten der erfass-
ten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) und zum Detektieren einer
Leckage des Temperiersystems durch Vergleich der ausge-
werteten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) mit einem vorgegebe-
nen Schwellenwert aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
optischen Detektieren von Kühlflüssigkeitsleckagen
in Hochvoltbatterien entsprechend dem unabhängi-
gen Anspruch 1.

Stand der Technik

[0002] Hochvoltbatterien (HV-Batterien) werden un-
ter anderem als Traktionsbatterien in Elektro- oder
Hybridfahrzeugen eingesetzt und unterliegen an-
spruchsvollen Lastwechselprofilen. Vor allem eine
hohe Leistungsabgabe der Batterie erzeugt eine ho-
he Betriebstemperatur. Die Nutzungsdauer und die
Leistung der Batterie sind wiederum von der Betriebs-
temperatur abhängig. Um eine optimale Betriebstem-
peratur zu erhalten, sind sowohl Heiz- als auch Kühl-
systeme für Batterien bekannt. Kühlsysteme können
durch passive und aktive Luftkühlung erfolgen. Dane-
ben sind auch Kühlsysteme mit flüssigen Kühlmitteln
bekannt.

[0003] Als Kühlmittel werden üblicherweise Wasser
bzw. Wasser-Glykol-Gemische verwendet, welche
elektrisch leitfähig und besonders kriechfähig sind.
Wasser in einer Batterie kann vor allem bei einer Le-
ckage des Kühlsystems mit den elektronischen Kom-
ponenten in Kontakt kommen und zu extrem schwe-
ren Folgen im Gesamtsystem führen. Insbesonde-
re der Verbau einer HV-Batterie in Fahrzeugen birgt
ein großes Risiko. Es kann bei Leckagen größe-
rer Wassermengen zu lebensgefährlichem Versagen
von Steuergeräten (z. B. Airbag-Steuergerät) oder
der direkten Berührbarkeit von Hochvolt-Potentialen
durch leitende Teile der Karosserie kommen. Die Fol-
gen sind Komponentenschäden oder Personenschä-
den, gegebenenfalls auch die Explosion oder der Ab-
brand der HV-Batterie sowie des Fahrzeugs. Zumin-
dest werden Teile der Batterie zerstört und verrin-
gern die Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise. Zur
Absicherung eines Erstfehlers ist die Erkennung von
Wasser in der Batterie, genauer des Eindringens von
Kühlmittel in eine flüssigkeitsgekühlte Batterie erfor-
derlich.

[0004] Die Patentschrift DE 10 2013 221 137 B3
offenbart ein Kühlsystem für eine Fahrzeugbatterie,
bei dem mittels eines Drucksensors der Druck inner-
halb einer Kühlmittelleitung des Kühlsystems ermit-
telt wird. Eine Pumpe legt einen Unterdruck im Batte-
riebereich der Kühlmittelleitung an. Erfasst der Druck-
sensor einen Druck größer als ein Grenzdruck, wird
auf eine Leckage geschlossen. Die Verwendung ei-
ner Pumpe zu Analysezwecken ist aufwändig und da-
mit ineffizient. Der Leckageort selbst kann nicht loka-
lisiert werden.

[0005] Eine weitere Leckageerkennung wird in der
Offenlegungsschrift DE 10 2013 201 411 A1 be-

schrieben. Dort wird die Batterie in einem Gehäuse
mit einem Gehäuseboden und seitlichen Wandungen
aufgenommen. Das Gehäuse weist wenigstens einen
Sensor auf, der eine Flüssigkeitsansammlung in dem
Gehäuse detektieren kann. Dies kann ein Sensor
sein, der bei Kontakt mit einer Flüssigkeit ein Detek-
tionssignal generiert. Es können aber auch optische
Sensorsysteme vorgesehen sein. In einem sich be-
wegenden Fahrzeug ist diese Leckageerkennung un-
geeignet, da der Flüssigkeitspegel schwanken kann.
Das Fahrzeug kann auch in Schräglage abgestellt
worden sein, wodurch die Detektion von Flüssigkeit
gänzlich unmöglich sein kann.

[0006] Die Patentschrift EP 1 675 210 B1 offen-
bart ein Elektrolytaustrittsprüfverfahren für eine Bat-
terie, die in einem Batteriegehäuse untergebracht ist.
Das Gehäuse weist einen Abschnitt auf, an dem ein
fluoreszierendes Material haftet. Austretendes alkali-
sches Elektrolyt, welches alkalische Metallionen ent-
hält, bringt das fluoreszierende Material unter geeig-
netem Licht zum Leuchten. Dies ermöglicht beispiels-
weise unter UV-Licht die manuelle oder bildgebende
Erkennung von Leckagen im Rahmen des Batterie-
fertigungsverfahrens, bei Wareneingangsprüfungen
oder Service-Intervallen. Eine automatische Lecka-
gedetektion während des Betriebs der Batterie kann
nicht erfolgen. Echtzeitreaktionen auf Leckagen kön-
nen nicht erfolgen. Das Verfahren erfordert, dass
der Abschnitt nicht trocken ist, also mit Wasser oder
einem organischen Lösungsmittel besprüht werden
muss. Darüber hinaus ist diese Methode nicht zur De-
tektion von Leckagen von Kühlmittelkreisläufen ge-
eignet, weil ein Kühlmittel keine alkalischen Metallio-
nen enthält.

[0007] Das Dokument US 4 999 265 A schlägt eine
elektrochemische Zelle und ein Elektrolyt für den Ein-
satz in einer solchen Zelle vor. Der Elektrolyt enthält
ein fluoreszierendes Mittel, welches Leckagen durch
Bestrahlung mit geeigneter Strahlung sichtbar macht.
Auch hier ist weder eine automatische Leckagedetek-
tion offenbart, noch ist die Methode zur Detektion von
Leckagen von Kühlkreisläufen geeignet.

[0008] Das Dokument US 6 070 454 A beschreibt ein
Verfahren zum Zusetzen eines Leckageerkennungs-
Farbstoffs in ein Heiz-, Belüftungs-, Klima- oder Ge-
friersystem. Speziell werden die Farbstoffe selbst so-
wie die Technik zum Einbringen der Farbstoffe wäh-
rend des Fertigungsprozesses oder während eines
Wartungseinsatzes offenbart. Dabei wird das Detek-
tieren von Leckagen in Klimaanlagen mittels fluores-
zierender Farbstoffe als Stand der Technik beschrie-
ben.

[0009] Die Offenlegungsschrift EP 2 701 219 A2
offenbart einen Energiespeicher mit mehreren Bat-
teriezellen und einem Temperiersystem mit flüssi-
gem Temperiermittel zur Kühlung und/oder Heizung
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der Batteriezellen in einem Energiespeichergehäuse.
Zwischen den Batteriezellen und dem Energiespei-
chergehäuse ist ein saugfähiges Element, beispiels-
weise ein Vlies oder Schüttgut, angeordnet. Dies er-
möglicht es, ausgelaufenes Temperiermittel zu bin-
den. Das saugfähige Element ist dabei von den Bat-
teriezellen durch eine elektrisch isolierende Schicht
getrennt, die für das Temperiermittel undurchlässig
ist. Eine Leckagedetektion ist nicht offenbart.

[0010] Alle bislang in Betracht gezogenen Methoden
sind ungeeignet, um eine Absicherung bei gleichzei-
tiger Wirtschaftlichkeit und hinreichender Zuverläs-
sigkeit zu gewährleisten. Insbesondere ist eine Be-
tauung der Komponenten problematisch, da auch At-
mungseffekte der Batterie durch zwangläufige Tem-
peraturhübe zu einem minimalen Feuchtigkeitsein-
trag führen können. Für die Vermeidung von Fehlde-
tektionen ist deshalb eine Unterscheidung der Feuch-
tigkeitsart zwingend erforderlich. Darüber hinaus se-
hen die aktuellen Batteriekonzepte eine Verkapse-
lung aller Komponenten innerhalb der Batterieschale
vor. Es ist eine zuverlässige Detektion innerhalb der
Batterie erforderlich, um den kritischen Fehlerfall von
einem anderen Verlust von Kühlflüssigkeit zu unter-
scheiden, ohne die Batterie zu öffnen.

Aufgabe der Erfindung

[0011] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu
Grunde, eine Leckagedetektion eines Temperiersys-
tems zur Verfügung zu stellen, das zuverlässig, wirt-
schaftlich und unter Beachtung des zur Verfügung
stehenden Bauraums realisierbar ist und eine au-
tomatische Überwachung während des Betriebs er-
möglicht.

Offenbarung der Erfindung

[0012] Die Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zur
Detektion von Leckagen eines Temperiersystems
eines elektrochemischen Energiewandlers entspre-
chend den gegenständlichen Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs 1 gelöst, wobei das Temperier-
system ein zirkulierendes Temperiermittel aufweist.

[0013] Elektrochemische Energiewandler umfassen
vor allem Primärelemente, Brennstoffelemente und
Sekundärelemente. Die bevorzugte Anwendung
im vorliegenden Fall liegt auf dem Gebiet der
Hochspannungstechnik (HV) von Traktionsbatterien
oder Brennstoffzellensystemen in Elektro- oder Hy-
bridfahrzeugen. Der Unterschied zwischen einer Bat-
terie, z. B. Lithium-Ionen-Batterie, und einem Brenn-
stoffzellensystem, bspw. zur Oxidation von Wasser-
stoff, liegt im Hinblick auf die vorliegende Erfindung
lediglich darin, dass bei der Brennstoffzelle die re-
agierenden Stoffe von außen zugeführt werden. Ge-
meinsam ist ihnen, dass sie üblicherweise aus meh-
reren Einzelzellen bestehen.

[0014] Diese beiden, bzw. prinzipiell jeder elektro-
chemische Energiewandler muss temperiert werden.
Im Betrieb bedeutet dies meistens eine Kühlung, um
die bei der elektrochemischen Reaktion entstehende
Reaktionswärme aus dem elektrochemischen Ener-
giewandler abzuführen und diesen vor Beschädigung
zu bewahren. Unter gewissen Umgebungsbedingun-
gen kann der elektrochemische Energiewandler auch
eine Zufuhr von Wärme benötigen, um beispielswei-
se in einem optimalen Temperaturbereich betrieben
werden zu können oder Schäden aufgrund zu niedri-
ger Temperaturen zu vermeiden. Die Temperierung
erfolgt mittels des Temperierungssystems.

[0015] Im vorliegenden Fall weist das Temperiersys-
tem ein zirkulierendes, vorzugsweise flüssiges Tem-
periermittel auf, das üblicherweise als Kühlmittel oder
Kühlfluid bezeichnet wird, auch wenn es einen bi-
direktionalen Wärmetransport ermöglicht. Flüssige
Kühlmittel sind aufgrund der hohen Wärmetransport-
kapazität am besten geeignet, große Wärmemengen
aus dem elektrochemischen Energiewandler abzu-
führen. Zur Erwärmung wären auch andere Systeme
denkbar, jedoch müssten diese parallel zum Tempe-
riersystem installiert werden, was wiederum aufgrund
mangelnder Raumausnutzung ineffizient wäre. Tem-
periersysteme für elektrochemische Energiewandler
mit zirkulierendem Temperiermittel (Temperiermittel-
kreislauf) sind an sich bekannt und werden an dieser
Stelle aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht näher
erläutert.

[0016] Der elektrochemische Energiewandler weist
ein Gehäuse auf, das wenigstens den elektrochemi-
schen Energiewandler und vorzugsweise dem elek-
trochemischen Energiewandler unmittelbar zugeord-
nete Abschnitte des Temperiersystems räumlich um-
fasst. Das Gehäuse dient dem Schutz des elektro-
chemischen Energiewandlers vor äußeren Einflüs-
sen und/oder der strukturellen Stabilität. Dem elektro-
chemischen Energiewandler unmittelbar zugeordne-
te Abschnitte des Temperiersystems sind beispiels-
weise Zu- und Abläufe sowie Wärmetauschermittel,
die in direktem Kontakt mit den Einzelzellen oder dem
Energiewandler stehen und die Wärmeübertragung
zwischen den Zellen und dem Temperiermittel er-
möglichen. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei
um Rohre, die den Kontakt herstellen, beispielswei-
se sogenannte Heatpipes. Außerhalb des Gehäuses
angeordnete Elemente des Temperiersystems sind
Wärmetauscher, Kühlkörper oder Lüfter.

[0017] Im Ergebnis wird Temperiermittel zum Wär-
metransport durch das Gehäuse des elektrochemi-
schen Energiewandlers geleitet. Diese Leitungen, die
selbstverständlich ebenfalls Elemente bzw. Abschnit-
te des Temperiersystems sind, können leck schla-
gen. Leckagen beziehungsweise Lecks oder Undich-
tigkeiten des Temperiersystems können vielfältige
Ursachen haben und müssen aufgrund der oben ge-
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nannten, teils gravierenden Folgen erkannt werden.
Eine Leckage ist charakterisiert durch aus dem Tem-
periersystem ungewollt und an einer beliebigen Stel-
le austretendes Temperiermittel.

[0018] Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet,
dass das Temperiermittel einen Analyten beinhaltet,
wobei der Analyt eine chemische Substanz ist, die
einen passenden Fluoreszenzfarbstoff auslöschen
kann. Fluoreszenzfarbstoffe sind an sich bekannt.
Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht kurz
nach der Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes bzw.
allgemein des fluoreszierenden Materials. Besonders
ausgeprägt und/oder sichtbar ist der Effekt bei Anre-
gung mit kurzwelligem ultravioletten Licht. Die spon-
tane Emission weist dabei in der Regel eine ande-
re spektrale Zusammensetzung als das anregende
Licht auf, wodurch die Fluoreszenz von der reinen
Reflexion des anregenden Lichtes unterscheidbar ist.
Spezielle Fluoreszenzfarbstoffe können bei Kontakt
mit einem passenden Analyten, in dem Fall auch
Quencher genannt, deaktiviert, also ausgelöscht wer-
den. Das bedeutet, dass die fluoreszierende Eigen-
schaft bei Anregung mit Licht verloren geht oder zu-
mindest die spektrale Zusammensetzung der Emis-
sion verändert wird.

[0019] Die Erfindung ist weiterhin dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Trägermaterial innerhalb des Ge-
häuses des elektrochemischen Energiewandlers an-
geordnet ist, wobei auf dem Trägermaterial der zu
dem Analyten passende Fluoreszenzfarbstoff we-
nigstens auf wenigstens einem vorzugsweise flächig
begrenzten Messbereich aufgebracht ist, wobei der
Fluoreszenzfarbstoff durch den Analyten ausgelöscht
werden kann. Das Trägermaterial kann in Form ei-
nes Vlieses ausgebildet sein. Dies hat den Vorteil,
dass minimal ausgetretene Temperiermittelmengen
aufgenommen werden können und dadurch mögli-
cherweise verhindert wird, dass unmittelbar schwe-
re Schäden am elektrochemischen Energiewandler
entstehen. In erster Linie ist das Trägermaterial aber
als Träger des Fluoreszenzfarbstoffes ausgebildet,
wobei der Fluoreszenzfarbstoff auf dem Trägerma-
terial angeordnet, vorzugsweise aufgebracht ist. Der
Fluoreszenzfarbstoff kann wenigstens teilweise auf
dem Trägermaterial angeordnet sein. Liegen die Kos-
ten für die teilweise Anordnung im Gegensatz zur
vollständigen Anordnung über den Materialkosten für
den Fluoreszenzfarbstoff, ist eine Anordnung des
Fluoreszenzfarbstoffes auf dem gesamten Träger-
material vorteilhaft. In jedem Fall ist der Fluoreszenz-
farbstoff auf wenigstens einem Messbereich ange-
ordnet. Ein Messbereich ist ein flächig begrenzter Ab-
schnitt des Trägermaterials, der durch seine relative
Lage im Gehäuse vorteilhaft für die weiter unten be-
schriebene Messung geeignet ist.

[0020] Das Trägermaterial ist in dem Gehäuse an-
geordnet, das heißt, es ist von dem Gehäuse räum-

lich umfasst. Bevorzugt ist das Trägermaterial auf
dem Gehäuseboden angeordnet, was der natürlichen
Fließ- bzw. Tropfrichtung von austretendem, mit Ana-
lyten versetztem Temperiermittel entspricht. Das Trä-
germaterial kann aber auch an jeder anderen Stelle
im Gehäuse angeordnet sein, an dem mit ausgetre-
tenem Temperiermittel gerechnet werden kann. So-
mit können auch mehrere Messbereiche vorgesehen
werden.

[0021] Weiterhin bzw. schließlich ist die Erfindung
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zur
Detektion von Leckagen eine Strahlungsquelle zur
Anregung des Fluoreszenzfarbstoffes zur Aussen-
dung von Fluoreszenzstrahlung auf dem wenigstens
einen Messbereich während einer Messung, einen
Sensor zur Erfassung einer der von dem wenigstens
einen Messbereich emittierten Fluoreszenzstrahlung
während der Messung und eine Detektionseinheit
zum Auslösen der Messung, zum Auswerten der
erfassten Fluoreszenzstrahlung und zum Detektie-
ren einer Leckage des Temperiersystems durch Ver-
gleich der ausgewerteten Fluoreszenzstrahlung mit
einem vorgegebenen Schwellenwert aufweist.

[0022] Die Strahlungsquelle ist eine lichtemittieren-
de Strahlungsquelle, vorzugsweise von kurzwelligem
UV-Licht, besonders bevorzugt eine UV-Licht emit-
tierende Diode (UV-LED). Die von der Strahlungs-
quelle ausgesendete Strahlung ist zumindest auf den
mindestens einen Messbereich gerichtet, um den
wenigstens dort angeordneten Fluoreszenzfarbstoff
während einer Messung zum Emittieren von Licht
anzuregen. Die Strahlungsquelle emittiert die Strah-
lung vorzugsweise nicht permanent sondern getrig-
gert bzw. geschaltet, wobei die Strahlung wenigs-
tens während einer Messung geschaltet, also emit-
tiert wird.

[0023] Der Sensor zur Erfassung einer von dem we-
nigstens einen Messbereich emittierten Fluoreszenz-
strahlung während der Messung kann als Photozel-
le, vorzugsweise jedoch als Photodiode ausgebildet
sein, die wenigstens auf die spektrale Zusammen-
setzung der Fluoreszenzstrahlung empfindlich ist und
vorzugsweise unempfindlich gegenüber der Strah-
lung der Strahlungsquelle ist. Auch der Sensor kann
permanent ausgelesen werden, was jedoch vorzugs-
weise nur während der Messung, also getriggert bzw.
geschaltet erfolgt.

[0024] Die Detektionseinheit löst die Messung aus,
schaltet bzw. aktiviert also vorzugsweise die Strah-
lungsquelle und den Sensor. Weiterhin wertet die De-
tektionseinheit die erfasste Fluoreszenzstrahlung we-
nigstens während der Messung aus, was bedeutet,
dass beispielsweise das elektrische Signal der Pho-
tozelle oder Photodiode in Bezug auf die Intensität
bzw. Amplitude, also der Helligkeit, und/oder Licht-
verteilung ausgewertet wird. Schließlich detektiert die
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Detektionseinheit eine Leckage des Temperiersys-
tems, also ein Austreten von Temperiermittel durch
Vergleich der ausgewerteten Fluoreszenzstrahlung
mit einem vorgegebenen Schwellenwert.

[0025] Die Detektionseinheit kann dabei eine eigen-
ständige Recheneinheit oder Teil einer vorhande-
nen Recheneinheit, beispielsweise eines Batteriema-
nagementsystems oder eines Diagnosesteuergerä-
tes, sein.

[0026] Der Schwellenwert kann aus einer Look-Up-
Tabelle ausgelesen oder anhand eines modellierten
funktionalen Zusammenhangs berechnet werden. Er
kann einen alterungsbedingten Korrekturfaktor auf-
weisen, der die Alterung des Fluoreszenzfarbstoffes
kompensiert.

[0027] Tritt nun ein Leck im Temperiersystem inner-
halb des Gehäuses auf, aus dem Temperiermittel
austritt, wird dieses durch die Schwerkraft auf das
Trägermaterial bzw. den Messbereich und damit auf
den Fluoreszenzfarbstoff tropfen bzw. fließen. Das
Temperiermittel und damit der Analyt wird den pas-
senden Fluoreszenzfarbstoff auslöschen. Wird nun
eine Messung permanent oder regelmäßig getriggert
ausgelöst, sendet die Strahlungsquelle eine Strah-
lung aus, die den Fluoreszenzfarbstoff zu Fluores-
zenzstrahlung anregt. Da der Fluoreszenzfarbstoff
ganz oder teilweise ausgelöscht ist, wird der Sensor
zur Erfassung der emittierten Fluoreszenzstrahlung
einen geringeren Messwert erfassen bzw. ausgeben.
Die Detektionseinheit stellt durch Vergleich mit einem
hinterlegten Schwellenwert fest, dass das Sensorsi-
gnal zu gering ist und detektiert damit die Leckage.

[0028] Erfindungsgemäß vorteilhaft wird damit eine
Leckage mit einfachen Mitteln erkannt. Außerdem
weist die Erfindung den Vorteil auf, dass eine Aus-
löschung geringer Intensität messtechnisch sicherer
zu erfassen ist als eine Anregung geringer Intensi-
tät. Damit können minimale Benetzungen des Trä-
germaterials mit Temperiermittel zuverlässig erkannt
werden. Darüber hinaus kann sicher zwischen einer
Temperiermittelleckage und Tauwasser unterschie-
den werden.

[0029] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist das Trägermaterial als Transportmateri-
al zum Transportieren von durch die Leckage aus-
getretenem Temperiermittel zu dem wenigstens ei-
nen Messbereich ausgebildet. Das Transportmate-
rial kann durch die geometrische Gestaltung, bei-
spielsweise mittels vorgesehener Gefälle oder ein-
gebrachter Kanäle, und/oder stofflicher Gestaltung
zum gezielten und/oder gerichteten Transport von
Temperiermittel zum Messbereich ausgebildet sein.
Die stoffliche Gestaltung kann durch einen Vliesstoff
realisiert werden. Derartige Vliesstoffe können als
Drainagevliese bzw. textile Spinnfaservliese aus Po-

lyethersulfon (PES), Polypropylen (PP) oder Poly-
ethylen (PE) ausgeführt sein. Weiterhin kann der
Vliesstoff permanent hydrophil ausgebildet sein. Da
bereits eine geringe Benetzung des Messbereichs
mit Temperiermittel bzw. mit Analyt für ein sicheres
Messergebnis ausreicht, kann auch ein ungerichteter
Transport des Temperiermittels im Transportmaterial
realisiert werden.

[0030] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist der Analyt aufgrund der Lage seines nied-
rigsten unbesetzten Molekülorbitals (lowest unoccu-
pied molecular orbital – LUMO) in der Lage, die Fluo-
reszenz des Fluoreszenzfarbstoffes zu löschen, wo-
bei der Fluoreszenzfarbstoff mit seinem höchsten be-
setzten (highest occupied molecular orbital – HOMO)
und niedrigsten unbesetzten Molekülorbital oberhalb
der energetischen Lage des niedrigsten unbesetzten
Molekülorbitals des Analyten liegt.

[0031] In einer Ausgestaltung der Erfindung sendet
die Strahlungsquelle Lichtstrahlung im nichtsichtba-
ren Spektrum aus und der Sensor zur Erfassung
der Fluoreszenzstrahlung erkennt Licht im sichtbaren
Spektrum. Dies verbessert vorteilhafterweise die ein-
deutige Unterscheidung zwischen der auf den Fluo-
reszenzfarbstoff einstrahlenden Lichtstrahlung und
der vom Fluoreszenzfarbstoff emittierten Fluores-
zenzstrahlung, wodurch Strahlungsquelle und Sen-
sor robuster ausgelegt werden können.

[0032] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Vorrichtung eine Warneinheit zum Warnen und/oder
Ergreifen von Maßnahmen auf. Die Warneinheit kann
mit der Detektionseinheit in Verbindung stehen und
von dieser ein Signal empfangen, das eine detektierte
Leckage repräsentiert. Die Warneinheit kann ein op-
tisches und/oder akustisches Warnsignal ausgeben,
beispielsweise in Form einer Warnleuchte. Die War-
neinheit kann auch mit dem Temperiersystem in Ver-
bindung stehen und darüber ein Signal zum Unter-
binden der Zirkulation des Temperiermittels an das
Temperiersystem aussenden. Dieses kann daraufhin
die Zirkulation des Temperiermittels, beispielsweise
durch Abschalten der Temperiermittelpumpe, unter-
binden. Kann aufgrund mehrerer vorhandener Mess-
bereiche ein Teilabschnitt des elektrochemischen
Energiewandlers identifiziert werden, der von der Le-
ckage betroffen ist, kann auch ein Abschotten des in
diesem Teilbereich angeordneten Temperiersystems
von dem Temperiermittel vorgenommen werden. Al-
ternativ oder zusätzlich zum Unterbinden der Tempe-
riermittelzirkulation kann der elektrochemische Ener-
giewandler deaktiviert werden. Dies kann durch Be-
endigung der Zufuhr der chemischen Reaktionsmit-
tel oder durch Trennen vom durch den elektroche-
mischen Energiewandler versorgten Stromkreis erfol-
gen.
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Ausführungsbeispiel

[0033] Weitere Merkmale, Anwendungsmöglichkei-
ten und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbei-
spielen der Erfindung, die schematisch in den Figu-
ren dargestellt sind. Dabei bilden alle beschriebenen
oder dargestellten Merkmale für sich oder in beliebi-
ger Kombination den Gegenstand der Erfindung, un-
abhängig von ihrer Zusammenfassung in den Patent-
ansprüchen oder deren Rückbeziehung sowie unab-
hängig von ihrer Formulierung bzw. Darstellung in der
Beschreibung bzw. in den Zeichnungen.

[0034] Hierbei zeigen:

[0035] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung
ohne Leckage,

[0036] Fig. 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung
mit unmittelbar aufgetretener Leckage und

[0037] Fig. 3 eine erfindungsgemäße Vorrichtung
mit Leckage und zum Messbereich transportiertem
Temperiermittel.

[0038] Fig. 1 stellt den grundsätzlichen Aufbau der
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Detektion von
Leckagen eines Temperiersystems eines elektroche-
mischen Energiewandlers, vorzugsweise einer Hoch-
volt-Batterie eines rein elektrisch oder hybridisiert an-
getriebenen Fahrzeugs, dar. Der elektrochemische
Energiewandler selbst sowie das Temperiersystem
sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht gezeigt.
Vom Gehäuse des elektrochemischen Energiewand-
lers ist lediglich der Boden bzw. das auf dem Boden
angeordnete Trägermaterial 3 gezeigt. Das Träger-
material 3 weist einen Messbereich 4 auf, auf dem
ein Fluoreszenzfarbstoff aufgebracht ist. Der Fluores-
zenzfarbstoff kann auch über den Messbereich 4 hin-
aus auf dem gesamten Trägermaterial 3 aufgebracht
sein.

[0039] Während einer Messung, die vorzugsweise
regelmäßig, z. B. zu Fahrtbeginn, Fahrtende oder in
Zeitintervallen, von einer nicht gezeigten Detektions-
einheit ausgelöst wird, wird die UV-LED 1 bestromt,
woraufhin diese nicht sichtbare UV-Strahlung 2 aus-
sendet. Sobald die nicht sichtbare UV-Strahlung 2
auf den Fluoreszenzfarbstoff im Messbereich 4 auf-
trifft, wird der Fluoreszenzfarbstoff durch Absorption
von Photonen optisch angeregt und gibt die dadurch
erhaltene überschüssige Energie unter Aussenden
von Licht an die Umgebung ab (Desaktivierung).
Das ausgesendete Licht ist die vom Fluoreszenzfarb-
stoff emittierte Fluoreszenzstrahlung 6. Diese wird im
weiteren Verlauf von einer Photodiode 7, auch als
Sensor bezeichnet, empfangen. Die Detektionsein-
heit wertet die durch den Photodiode 7 empfange-
ne emittierte Fluoreszenzstrahlung 6 aus. In einem

Temperiersystem ohne Leckagen ist die vom Photo-
diode 7 gemessene Strahlungsintensität der Fluores-
zenzstrahlung 6 innerhalb kurzer Betrachtungszeit-
räume konstant. Altersbedingte Intensitätsverschie-
bungen können modellmäßig kompensiert werden.
Anhand eines Vergleiches des ausgewerteten Sen-
sorsignals mit einem hinterlegten und modellmäßig
anpassbaren Schwellenwert kann nun geschlussfol-
gert werden, dass keine Leckage vorliegt.

[0040] In Fig. 2 ist ausgetretenes Temperiermittel 5
zu sehen. Der Austritts- bzw. Leckageort kann an ei-
ner beliebigen Stelle des Temperiersystems liegen.
Somit kann das ausgetretene Temperiermittel 5 auch
auf einem beliebigen Ort auf dem Trägermaterial 3
auftreffen. Um eine aussagefähige Messung zu er-
halten, muss das irgendwo auf dem Trägermaterial
3 aufgetroffene Temperiermittel 5 in Richtung Mess-
bereich 4 befördert werden. Dies erfolgt erfindungs-
gemäß durch die spezielle Gestaltung des Trägerma-
terials 3 als Drainagevlies. Dadurch ergibt sich ein
je nach Auftreffort des Temperiermittels 5 auf dem
Trägermaterial 3 individueller Transportweg 9, über
den das Temperiermittel 5 in Richtung Messbereich
4 transportiert wird.

[0041] Ist das Temperiermittel 5 über den Trans-
portweg 9 in Richtung Messbereich 4 transportiert
worden (vgl. Fig. 3), löscht der im Temperiermit-
tel 5 enthaltene Analyt den Fluoreszenzfarbstoff im
Messbereich aus. Dies erfolgt anhand nichtstrahlen-
der Desaktivierungsprozesse, d. h., der Analyt för-
dert die Abgabe der überschüssigen Energie bei ver-
minderter bzw. veränderter Fluoreszenzstrahlung 8.
Die verminderte bzw. in ihrer spektralen Zusammen-
setzung veränderte, vom Fluoreszenzfarbstoff emit-
tierte Fluoreszenzstrahlung 8 wird von dem Photodi-
ode 7 erfasst und von der Detektionseinheit anhand
eines Schwellenwertvergleichs als signifikant verrin-
gert bzw. verändert erkannt. Daraus schlussfolgert
die Detektionseinheit, dass Leckage vorliegt.

[0042] Sobald die Leckage festgestellt ist, können
Schutzmaßnahmen eingeleitet werden. Zunächst
wird eine Warnung herausgegeben, beispielsweise
durch Aktivieren einer Warnleuchte in einer für den
Bediener eingerichteten Anzeigeeinheit, vorzugswei-
se einer Multifunktionsanzeige in einem Fahrzeug.
Weiterhin kann der elektrochemische Energiewand-
ler und/oder das Temperiersystem abgeschaltet wer-
den. Dadurch wird einerseits verhindert, dass weite-
res Temperiermittel durch die Leckage in den elek-
trochemischen Energiewandler gefördert und zu wei-
terer Zerstörung führen würde. Andererseits wird der
elektrochemische Energiewandler vom Leitungsnetz
getrennt und damit nicht weiter belastet, wodurch das
bisher eingetretene Temperiermittel im besten Fall
keinen weiteren Schaden anrichten kann. Schließlich
kann auch ein automatischer Notruf erfolgen.
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Bezugszeichenliste

1 UV-LED
2 UV-Strahlung
3 Trägermaterial
4 Messbereich mit Fluoreszenzfarbstoff
5 Temperiermittel mit Analyt
6 emittierte Fluoreszenzstrahlung
7 Photodiode
8 verminderte bzw. veränderte emittierte Fluo-

reszenzstrahlung
9 Transportweg Temperiermittel

Patentansprüche

1.     Vorrichtung zur Detektion von Leckagen ei-
nes Temperiersystems eines elektrochemischen En-
ergiewandlers, wobei das Temperiersystem ein zir-
kulierendes Temperiermittel aufweist, wobei der elek-
trochemische Energiewandler ein Gehäuse aufweist,
das wenigstens den elektrochemischen Energie-
wandler räumlich umfasst, wobei
– das Temperiermittel einen Analyten (5) beinhal-
tet, wobei der Analyt (5) eine chemische Substanz
ist, die einen passenden Fluoreszenzfarbstoff auslö-
schen kann,
– ein Trägermaterial (3) innerhalb des Gehäuses an-
geordnet ist, wobei auf dem Trägermaterial (3) der
passende Fluoreszenzfarbstoff wenigstens auf we-
nigstens einem Messbereich (4) aufgebracht ist, wo-
bei der Fluoreszenzfarbstoff durch den Analyten (5)
ausgelöscht werden kann,
– die Vorrichtung zur Detektion von Leckagen eine
Strahlungsquelle (1) zur Anregung des Fluoreszenz-
farbstoffes auf dem wenigstens einen Messbereich
(4) während einer Messung, einen Sensor (7) zur Er-
fassung einer von dem wenigstens einen Messbe-
reich (4) emittierten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) wäh-
rend der Messung und eine Detektionseinheit zum
Auslösen der Messung, zum Auswerten der erfassten
Fluoreszenzstrahlung (6, 8) und zum Detektieren ei-
ner Leckage des Temperiersystems durch Vergleich
der ausgewerteten Fluoreszenzstrahlung (6, 8) mit ei-
nem vorgegebenen Schwellenwert aufweist.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Trä-
germaterial (3) als Transportmaterial zum Transpor-
tieren von durch die Leckage ausgetretenem Tempe-
riermittel (5) zu dem wenigstens einen Messbereich
(4) ausgebildet ist.

3.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Analyt (5) aufgrund der Lage
seines niedrigsten unbesetzten Molekülorbitals in der
Lage ist, die Fluoreszenz des Fluoreszenzfarbstoffes
zu löschen oder die spektrale Zusammensetzung der
emittierten Fluoreszenzstrahlung zu verändern, wo-
bei der Fluoreszenzfarbstoff mit seinem höchsten be-
setzten und niedrigsten unbesetzten Molekülorbital

oberhalb der energetischen Lage des niedrigsten un-
besetzten Molekülorbitals des Analyten (5) liegt.

4.     Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Strahlungsquelle (1) Licht-
strahlung (2) im nichtsichtbaren Spektrum aussendet
und der Sensor (7) zur Erfassung der Fluoreszenz-
strahlung (6, 8) Licht im sichtbaren Spektrum erkennt.

5.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Vorrichtung eine Warneinheit
zum Warnen und/oder Ergreifen von Maßnahmen
aufweist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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